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Duell und Duellverweigerung 
Zur Frühgeschichte des CV in Österreich 

Von Dieter A. Binder 

Der Tiroler Arzt Dr. Josef Hintner zählt zu den Gründern der ersten 
katholischen Studentenverbindung in Graz.1 Während seiner Studienzeit in 
Innsbruck erregte seine Entlassung aus dem Reserveoffiziersstand weitestes 
Aufsehen, wobei dieser Vorgang symptomatisch für die Auseinandersetzung 
um die Duellfrage in der Endphase der Monarchie und für die sich bis zum 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges steigernden Kontroversen zwischen 
schlagenden und katholischen Korporationen war.2 

Nach Abschluß des Gymnasiums begann der am 2. Februar 1857 in 
Brandenbcrg bei Kufstein geborene Josef Hintncr das Medizinstudium an der 
Universität Innsbruck, ehe er am 3. März 1877 als „Einjährig-Freiwilliger auf 
Staatskosten"3 für das Tiroler Jägerregiment Kaiser Franz Joseph I. assentiert 
wurde. Mit 1. Oktober 1878 trat er seine aktive Militärzeit an und absolvierte 
ohne nennenswerte Zwischenfälle4 den Jahreskurs für Einjährig-Freiwillige in 
Innsbruck. Nach seiner Ernennung zum Schützen am 29. Juni des folgenden 

1 Erste Überlegungen, eine katholische Studentenverbindung in Graz zu gründen, lassen sich 
im Jahre 1865 im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung um die Inaugurationsrede des 
Rektors der Karl-Franzens-Universilät, Oscar Schmidt, nachweisen. Siehe Maximilian 
Liebmarin, Leopold IV. Schuster, in: Die Bischöfe von Graz-Seckau 1218 -1968. Hgg. v. Karl 
Amon. Graz, Wien, Köln 1969, S. 447f. Weiters D i e t e r A. B inde r . Die Anfänge der 
katholischen Studentenverbindungen in Graz, in: Religio, Patria, Scientia, Amicitia. Festschrift 
zum 38. Pennälertag in Graz. Graz, Brück 1980, S. 25—27. Ders. , Der KV in Österreich, in: Die 
Vorträge der vierten österreichischen Studentenhistorikertagung, Wien 1980. (Beiträge zur 
Osterreichischen Studentengeschichte. 6, S. 49 bis 73). Erst 1888 kam es dann tatsächlich zur 
Gründung einer CV-Verbindung in Graz. Siehe B inder , Anfänge. S. 26f. Weiters: 75 Jahre 
Carolina. Geschichte der katholischen österreichischen Hochschulverbindung Carolina in Graz. In 
drei Teilen. Hgg. v. Emmerich Kreßbach jun. Graz 1963. 

2 Siehe Binder , Anfänge. 
3 Die Daten seiner militärischen Laufbahn stammen aus dem Personalakt Josef Hintner, Abt. 

Kncgsarchiv d. Osterr. Staatsarchivs, Wien ( = KAW). Ich danke Herrn Dr. Egger vom KA W für 
seine stete Hilfe bei der Matcrialsuche. 

4 Der Straf-Extract Josef Hintners, KAW, enthält für die Zeit seines Einjährigen vier 
Vermerke: „Unfleiß", „Unfleiß I. Rückfall", „Unkenntnis des Exerzier Reglements" und 
„befolgte . . . ertheilten Befehl nicht". Diese Vergehen brachten ihm insgesamt vierzehn Tage 
Kasernenarrest und zwei Tage verschärften Arrest als Strafe ein. 
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Jahres erfolgte am 30. September seine Versetzung in die Reserve; nach 
Ablegung der Nachprüfung, bei der Hintncr als zum Offizier geeignet 
klassifiziert wurde, stand seiner Beförderung zum Leutnant in der Reserve mit 
1. November 1880 nichts mehr im Wege. 

Nun wieder ganz Student, sprang er 1881 bei der Innsbrucker CV-
Verbindung „Aust r ia" 5 ein, deren Prinzipien wesentlich zum späteren 
Ausschluß aus dem Offiziersstand beitrugen. Auf der Rückfahrt von Hall nach 
Innsbruck am 14. Oktober 1883 — es war ein Sonntag, den sichtlich mehrere 
Studenten zu einem Ausflug genutzt hatten — traf Hintner zusammen mit 
seinem Bundesbruder Julian Baron Gotter-Resti-Ferrari auf den Rechtshörer 
und Corpsstudenten Carl Ritter von Mörl zu Mühlen und Sichelburg,6 der die 
beiden C Ver als päpstliche Buben, die statt des Bieres Weihwasser t r inken und 
schlecht s tudieren, bezeichnete. Nach einem kurzen Wortwechsel drohte 
Hintner, von Mörl zu ohrfeigen. Letzterer deklarierte sich nun als 
Reserveoffizier. Die damit verbundene Ankündigung, Hintner deswegen zur 
Rechenschaft zu ziehen, ließ mehr als die üblichen achtundvierzig Stunden, in 
denen Duellforderungen zu überbringen waren, auf sich warten; nach vier 
Wochen erschienen von Mörls Kartellträger bei Hintner, um diesen zu einer 
schriftlichen Rücknahme der angebotenen Ohrfeige zu bewegen. Dieser lehnte 
dies ebenso wie das ersatzweise angebotene „Duell mit schweren Waffen" ab. 
Hintner und Baron Gotter antworteten auf die Anpöbelungen mit einer 
Ehrenbeleidigungsklage, die vom Bezirksgericht Hall, da der dortige 
Bezirksrichter Zeuge des Vorfalles geworden war, wegen Befangenheit an das 
Bezirksgericht Innsbruck delegiert wurde; am Silvestertag 1883 erhielt der 
Beschuldigte wegen der Übertretung gegen die Sicherheit der Ehre eine Strafe 
in Höhe von zwanzig Gulden oder ersatzweise vier Tage Arrest zuerkannt." 

Trotz dieser eindeutigen Verurteilung mußte sich der „Ehrenra th für 
Oberoffizicre und Cadeten" beim „14. Corps-Commando" in Innsbruck unter 
dem Vorsitz von Oberstleutnant Hamilkar Freiherr de Fin, k.k. Kämmerer 
und Kommandan t der Infanterie Cadeten Schule in Innsbruck, mit diesem 
Vorfall beschäftigen, da der zivilgerichtlich Verurteilte beim Regimentskom
mando Anzeige gegen Hintner wegen Duellverweigerung erstattet hatte.8 Vor 
diesem Ehrenrat bezog Hintner grundsätzlich zum Duell Stellung, wobei er 
hervorstrich, daß ihm sein Glaube und seine Überzeugung, die sich in den 
Satzungen seiner Verbindung widerspiegle, ein Duell unmöglich mache; 
darüber hinaus verwies er auf die einschlägigen gesetzlichen Best immungen 
im Zivil- und Militärstrafgesetz.9 Diese Ausführungen veranlaßten den 
Ehrenrat in seiner Sitzung vom 11. Jänner 1884, Josef Hintncr wegen absoluter 

r> Gesamtverzeichnis 1977 der Ehrenmitglieder, Alten Herren und Studierenden des 
Cartellverbandes der katholischen österreichischen Studentenverbindungen (OCV). Als 
Handschrift gedruckt. Wien 1977, S. 16. 

6 Carl Ritter von Muri zu Mühlen und Sichelburg, Leutnant der Reserve, geboren 
30. November 1860 in St. Michael bei Eppan. Bezirk Bozen, ausgemustert als Leutnant i.d.R. am 
11. Jänner 1882, aus dem Offiziersstand ausgestoßen am 20. Jänner 1884, Personalakt KAW. 

7 Darstellung des Vorfalles in: Neue. Tiroler Stimmen vom 14. Jänner 1884; weiters in: 
Stenographische Sitzungs-Protokolle der Delegation des Reichsrates, 19. Session, Budapest, Wien 
1884, S. 16f. Diese Darstellungen decken sich mit den vorliegenden Akten. 

8 Siehe 14. Korpskommando Innsbruck, (Ehrenrath für Oberoffiziere und Cadeten), Präs. 24, 
1884. KAW. 

9 Strafgesetz §§ 158- 165; Militärstrafgesetz §§ 437—444. 
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Verweigerung des Zweikampfes der Offiziers-Charge für verlustig zu 

erklären.10 

Bei genauer Betrachtung des Ehrengerichtsverfahrens tauchen aber 
interessante Überlegungen des Vorsitzenden auf, die einer langen und heftigen 
Debatte innerhalb des Gremiums entsprungen sein dürften.11 Gleichzeitig mit 
der Übermitt lung des Protokolls der Sitzung vom 11. J änner 1884 und des 
Urteiles schreibt de Fin an das Korpskommando. 1 2 In d iesem Bericht wird 
nochmals festgehalten, daß die Verurtei lung Hintners nu r auf seine 
Erklärung, sich absolut niemals zu einem üblichen Zweikampf herbeizulassen, 
indem ihm solches die Satzungen seiner Studentenverbindung „Austria" 
verwehren, und weil ihm diese Satzungen höher und heiliger sind, als die in der 
Armee unter Offizieren herrschenden Usancen bei der Austragung von 
Ehrenhändel, erfolgt ist. In seinem Bemühen, diese Duellverweigerung aus 
Gewissensgründen und nicht aus Feigheit darzustellen, gibt der Oberstleut
nant eine Charakteristik Hintners: Lieutnant Hintner macht den Eindruck 
eines gesetzten, sehr anständigen Mannes, der — ich will es glauben — im 
Dienste und vor dem Feinde als Offizier sein Schuldigkeit gethan haben 
würde, aber ist verrannt mit heiligem Eifer für die Satzungen dieser sonst 
soliden und frommen \ erbindung. Diese positive Beurtei lung der Verbindung 
wird weiter spezifiziert: ... so ist selbe als ruhig... bekannt und daß sie in 
unseren jezigen Zeitläufen den Sammelnamen „Austria" hochhält, ist 
anerkennenswerth ... Doch wäre... in Erwägung zu ziehen, ob für die Folge 
Mitglieder dieser Verbindung zur Charge von Offizieren in der Reserve 
zugelassen werden sollten, denn wie dem Lieutnant Hintncr dürfte es in der 
Folge auch Anderen ergehen, auf solche Art preis gegeben zu werden, so lange 
diese Verbindung bei ihren — in diesem Punkte — für unsere Verhältnisse 
unpraktischen Satzungen beharren sollte. 

Zum Fall Hintner bemerkt der Oberst leutnant , daß es zweifelhaft sei, oh 
Hintner verpflichtet gewesen wäre, sich seinem Gegner zur Satisfaktionslei
stung zu stellen. Aber ein Offizier, der sich quasi gelübdeartig für gebunden 
ansieht, den Zweikampf unter keinen Bedingungen anzunehmen, ein solcher 
Offizier, darf nicht Offizier bleiben, denn er ist fortwährend der Gefahr 
ausgesetzt, dem ersten, besten Krakehler, der ihm den Weg vertritt, mit seiner 
Charge zum Opfer zu fallen. ... Als ein solcher Krakehler wäre im 
vorliegenden Falle Lieutnant i. d. R. Carl Ritter von Mörl des Tiroler Jäger 
Regimentes zu bezeichnen. 

Dem skandalösen Auftritt, den dieser provozierte, hät te eigentlich eine 
polizeiliche Intervention am besten entsprochen; damit akzeptiert de Fin 
Hintners Anrufung eines öffentlichen Gerichtes. Mörl wirft er weiters vor, eine 
Studentenpöbelei begonnen zu haben, die er nach der angebotenen Ohrfeige 
als Offizier zu beenden suchte. Er hätte besser getan, Student zu bleiben und 
nicht zum Schlüsse den Offiziers Charakter zu kompromittieren. In der Folge 

10 Eintragung in den Straf-Extract vom 11. Jänner 1884, wie Anm. 1. 
11 Zwar ist der Beschluß, Hintner gemäß § 19 der Vorschrift für das ehrenräthliche Verfahren 

gemäß Circular-Verordnung vom 13. April 1874, Praes. Nr. 970, Verordnungsblatt für das k.k. 
Heer vom 15. April 1871, zu verurteilen, einstimmig ausgefallen, womit eine Berufung an eine 
höhere Instanz unmöglich war, doch sprechen verschiedene Anzeichen für eine heftige Dis
kussion. Siehe Anm. 12. 

12 Memorandum Oberst de Fin s an das 14. Korpskommando Innsbruck (Präsidium des 
hhrenrathes für Oberoffiziere und Cadeten), vom 14. Jänner 1884, Präs. 25. KAW. 
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haben beide inkorrekt gehandelt: Mörl, weil er Wochen die angebotenen 
Ohrfeigen... herumgetragen hat, ohne sofort Satisfaktion zu begehren, 
Hintner, weil er Mörl nicht sofort beim Regimentskommando angezeigt hat, 
nachdem dieser nach erhaltenem Anbot einer Ohrfeige, sich als Offizier 
bekannt habe und als solcher hiefür keine Satisfaktion verlangt habe.13 

Oberst leutnant de Fin kommt zum Schluß, daß Mörls Handlungsweise 
unedel sei, da dieser Hintncr , nicht um unsere allgemeine Standesehre zu 
wahren, angezeigt habe, sondern lediglich um Einen von der Verbindung 
Austria zu Fall zu bringen. Daher vertritt de Fin den S tandpunkt , daß die 
ganze Angelegenheit nur in der Form richtig zu lösen sei, wenn... beide 
Offiziere ihrer Charge verlustig würden und nicht Einer allein. Der 
Vorsitzende — unterstützt von zwei Mitgliedern des Ehrenrates1 4 

empfiehlt, in diesem Sinne den Antragzu stellen, damit das Offiziers Corps des 
Tiroler Jäger Regiments über das, was es zu thun gedenke, befragt werde.15 

Damit ging auch die Offizierskarriere von Mörls dem Ende zu; neun Tage nach 
Hintners Verurteilung und sechs Tage nach Abfertigung des Memorandums 
trat das von Oberst leutnant de Fin geforderte Ehrengericht zu einer Sitzung 
zusammen, die mit dem Ausschluß Carl Ritter von Mörls aus dem 
Reserveoffizierskorps endete.16 

Mit Inkraft treten des Urteiles17 wurde Hintner zum gemeinen Soldaten, der 
am 16. Februar 1884 zum Feldjägerbataillon Nr. 15 transferiert wurde; nach 
einer Waffenübung 1885 erfolgte seine Zuteilung zur Sanitätsabteilung Nr. 10; 
von hier aus wurde er nach einer weiteren Waffenübung 1887 in das 
Landschützenbataillon Unterinntal Nr. 1 übergeleitet, ehe er am 31. Dezember 
1889 mit Abschied aus der k.k. Landwehr entlassen wurde. 

In der Öffentlichkeit beschäftigte man sich mit dem Urteil gegen Hintner 
sehr stark, wobei auf die Divergenz zwischen den strafrechtlichen 
Best immungen und dem Beschluß des Ehrenrates verwiesen wurde. Das 
Militärstrafgesetz hält unter § 437 fest: „Wer Jemanden aus was immer für 
Ursache zum Streite mit tödlichen Waffen herausfordert und wer auf solche 
Herausforderung sich zum Streite stellt, begeht außer dem Falle § 602 das 
Verbrechen des Zweikampfes."18 Diese eindeutige Stel lungnahme des 
Militärstrafgesetzes muß — was in der polemischen Auseinandersetzung meist 
verschwiegen wird — im Zusammenhang mit der Vorschrift über das 

13 Eine solche Anzeige war für Hintner wegen seiner absoluten Ablehnung des Duells 
unmöglich. 

14 Hauptmann Pöllmann und Oberleutnant von Steiner. 
15 Dieser Vorgang ist durch die Vorschrift für das ehrenräthliche Verfahren § 5 d 

vorgeschrieben. 
16 Akt Mörls, 14. Korpskommando Innsbruck, KAW. Von gewissem Interesse mag hier sein, 

daß ein Verwandter Mörls in den Jahren 1905 und 1906 äußerst aktiv in jener katholischen 
Studentenverbindung tätig war. die Hintner 1888 in Graz mitbegründet hatte, ohne daß diese 
Tatsache allerdings aufgefallen wäre. 75 Jahre Carolina, S. 86. 

17 Das Inkrafttreten des Urteiles erfolgt nach § 19 der Vorschrift für das ehrenräthliche 
Verfahren mit der Zustellung innerhalb von 24 Stunden; bei einem einhellig gefaßten Beschluß ist 
in der zitierten Fassung der Vorschrift keine Berufung möglich; nur im Falle einer nur 
mehrheitlich gefaßten Verurteilung kann dagegen remonstriert werden. 

18 §602 setzt sich mit den Strafbestimmungen, die einen Offizier treffen, wenn er jemanden zum 
Zweikampf gefordert hat, ohne daß es zu einem solchen gekommen ist, auseinander. 
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